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Anzeige eines Postdienstes  
gem. § 25 Abs 1 PMG bei der RTR-GmbH 
 

! 
 

 

 
A. UNTERNEHMENSDATEN  
 

Firma/Bezeichnung  

Firmenbuchnummer/ 
Handelsregisternummer 

 

Straße  

Postleitzahl, Ort  

Land  

Ansprechpartner  

Funktion 
Sollte sich die Bevollmächtigung, das 
Unternehmen vor der RTR zu 
vertreten, nicht aus dem Firmenbuch 
ergeben, bitten wir Sie, eine gültige 
Vollmacht zu übermitteln. 

 

Telefon  

Mobiltelefon  

Fax  

E-Mail  

WICHTIG:  
§ 24 (1) Jedermann ist berechtigt, nach Maßgabe der Voraussetzungen 
dieses Bundesgesetzes, Postdienste anzubieten und zu erbringen. 
 
§ 25 (1) Postdiensteanbieter haben die beabsichtigte Erbringung eines 
Postdienstes sowie Änderungen und die Einstellung des Dienstes vor 
Betriebsaufnahme, Änderung oder Einstellung der Regulierungsbehörde 
anzuzeigen. Die Anzeige hat schriftlich unter Angabe der Art des Dienstes 
sowie der technischen und  betrieblichen Merkmale zu erfolgen.  
(2) Die Liste der angezeigten Postdienste samt Bezeichnung der 
Postdiensteanbieter ist von der Regulierungsbehörde im Internet zu 
veröffentlichen. 
 
Postdiensteanbieter sind jene Unternehmen, die Dien ste im 
Zusammenhang mit der Abholung, der Annahme, dem Sor tieren, dem 
Transport, der Abgabe und der Zustellung von Postse ndungen im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung erbringen sow ie eine auf 
die Erbringung von Postdiensten ausgerichtete Betri ebsorganisation 
haben. 
 
Erläuterungen entnehmen Sie dem Informationspapier zur Abgrenzung 
Postdienst/Universaldienst auf der Website der RTR-GmbH 
(http://www.rtr.at/de/post/Diensteanzeige/Abgrenzung_Postdienst-
Universaldienst.pdf). 
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B. VERPFLICHTENDE BEILAGEN 
Um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Anzeige zu vermeiden, ersuchen wir Sie die nachfolgenden 
Dokumente unaufgefordert beizulegen. 
 

� Österreichischer Firmenbuchauszug/ausländischer Handelsregisterauszug 
 

� Vollmacht (bei den Personen, deren Handlungsvollmacht sich nicht aus dem 
Firmenbuch/Handelsregister ergeben) 

 
� Eigentümerstruktur des Unternehmens  

 
 
C. DIENSTEKATEGORIEN 
Wir ersuchen Sie die nachfolgenden Kategorien für die Anzeige Ihrer Dienstleistung(en) auszuwählen. 
 
Konzessionspflichtige Postdienste ( Definition nach § 26  Abs1 PMG, nur nach Erteilung 
einer Konzession durch die Post-Control-Kommission möglich!!)  
 Abholung  Annahme Sortierung Transport  Zustellung Abgabe 

□ 
Briefsendungen im 
konzessionspflicht
igen Bereich  

□ □ □ □ □ □ 

 
Universaldienstbereich (Definition nach § 6 Abs 1 PMG)  
 Abholung Annahme Sortierung Transport Zustellung Abgabe 

□ Briefsendungen 
von 51g bis 2 kg □ □ □ □ □ □ 

□ Pakete bis 10 kg □ □ □ □ □ □ 

□ 
Dienste für 
Einschreib- und 
Wertsendungen 

□ □ □ □ □ □ 

□ Zeitungen / 
Zeitschriften/ 
Kataloge 

□ □ □ □ □ □ 

 
Wettbewerbsdienste 

 Abholung Annahme Sortierung Transport Zustellung Abgabe 

□ Briefsendungen 
ab 51g  □ □ □ □ □ □ 

□ Pakete bis 31,5 kg  □ □ □ □ □ □ 

□ Dokumenten-
austausch □ □ □ □ □ □ 

 
Sonstiges 

 Abholung Annahme Sortierung Transport Zustellung Abgabe 

Unadressierte 
Sendungen □ □ □ □ □ □ 
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Sonstiges (bitte 
spezifizieren) □ □ □ □ □ □ 

 
D. Zustellungsgebiete 
 
Bitte kreuzen Sie die Bezirke an in denen Sie zustellen.  
 
 Burgenland □ Hollabrunn □ Linz □ Judenburg 

□ Eisenstadt □ Horn □ Linz-Land □ Knittelfeld 

□ 
Eisenstadt-
Umgebung □ 

Korneuburg 
□ 

Perg 
□ 

Leibnitz 

□ Güssing □ Krems  □ Ried im Innkreis □ Leoben 

□ Jennersdorf □ Krems(Land) □ Rohrbach □ Liezen 

□ Mattersburg □ Lilienfeld □ Schärding □ Murau 

□ Neusiedl am See □ Melk □ Steyr □ Mürzzuschlag 

□ Oberpullendorf □ Mistelbach □ Steyr-Land □ Radkersburg 

□ Oberwart □ Mödling □ Urfahr-Umgebung □ Voitsberg 

□ Rust □ Neunkirchen □ Vöcklabruck □ Weiz 

 Kärnten □ St. Pölten(Land) □ Wels  Tirol 
□ Feldkirchen □ St. Pölten □ Wels-Land □ Imst 

□ Hermagor □ Scheibbs  Salzburg □ Innsbruck-Land 

□ Klagenfurt □ Tulln □ Hallein □ Innsbruck 

□ 
Klagenfurt Land 

□ 
Waidhofen an der 
Thaya □ 

Salzburg 
□ 

Kitzbühel 

□ 
St. Veit an der Glan 

□ 
Waidhofen an der 
Ybbs □ 

Salzburg-Umgebung 
□ 

Kufstein 

□ 
Spittal an der Drau 

□ 
Wiener 
Neustadt(Land) □ 

St. Johann im Pongau 
□ 

Landeck 

□ Villach □ Wiener Neustadt □ Tamsweg □ Lienz 

□ Villach Land □ Wien-Umgebung □ Zell am See □ Reutte 

□ Völkermarkt □ Zwettl  Steiermark □ Schwaz 

□ Wolfsberg  Oberösterreich □ Bruck an der Mur  Vorarlberg 
 Niederösterreich □ Braunau am Inn □ Deutschlandsberg □ Bludenz 

□ Amstetten □ Eferding □ Feldbach □ Bregenz 

□ Baden □ Freistadt □ Fürstenfeld □ Dornbirn 

□ Bruck an der Leitha □ Gmunden □ Graz □ Feldkirch 

□ Gänserndorf □ Grieskirchen □ Graz-Umgebung □ Wien 

□ 
Gmünd 

□ 
Kirchdorf an der 
Krems □ 

Hartberg 
  

Quelle: Statistik Austria 22.01.2009 
 
E. BETRIEBLICHE MERKMALE 
 

Anzahl der…  
Ende des 

abgelaufenen 
Geschäftsjahres 

Ende des laufenden 
Geschäftsjahres 

(Schätzung) 

Mitarbeiter in FTEs   

       davon Leasingpersonal   

eigenständig betriebenen Annahmestellen    

eigenständig betriebenen Abgabestellen   

nicht eigenständig betriebenen 
Annahmestellen    
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nicht eigenständig betriebenen Abgabestellen   

Verteil- bzw. Sortierzentren   

 
Konzessionspflichtiger 
Bereich  

Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 

Laufendes Geschäftsjahr 
(Schätzung) 

 Mengen Umsatz Mengen Umsatz 

Briefsendungen bis 50 g     

 

Universaldienst Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 

Laufendes Geschäftsjahr 
(Schätzung) 

 Mengen Umsatz Mengen Umsatz 

Briefsendungen von 51g bis 
2 kg     

Pakete bis 10 kg      

Einschreib- und 
Wertsendungen     

Zeitungen / 
Zeitschriften/Kataloge     

 

Wettbewerbsdienste Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 

Laufendes Geschäftsjahr 
(Schätzung) 

 Mengen Umsatz Mengen Umsatz 

Briefsendungen ab 51g     

Pakete bis 31,5 kg     

Dokumentenaustausch     

 

Sonstiges Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 

Laufendes Geschäftsjahr 
(Schätzung) 

 Mengen Umsatz Mengen Umsatz 

Unadressierte Sendungen     

Sonstiges     

 
 

F. AUFNAHME/EINSTELLUNG DES DIENSTES:   

 
 
G. FIRMENMÄSSIGE UNTERFERTIGUNG 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift/Firmenstempel oder bei rein elektronischer 

Bearbeitung der vollständige Name 
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H. ANHANG 
 

• Das Taxigewerbe: aufgrund lediglich fallweiser/untergeordneter Transporte von 
Waren und der daher nicht dem Postdienst entsprechenden Betriebsorganisation ist 
von der Anzeigepflicht freigestellt. 

 
• Gütertransporteure und Kleintransporteure werden in aller Regel wegen mangelnder 

postdienstlicher Betriebsorganisation von der Anzeigepflicht freigestellt sein.  
 

• Klassische Botendienste, die ein umfassendes Leistungsangebot aufweisen, 
unterliegen der Anzeigepflicht. 

 
• Spediteure werden in aller Regel wegen mangelnder postdienstlicher 

Betriebsorganisation ebenfalls von der Anzeigepflicht freigestellt sein. Spediteure, die 
als Paketdienstleister tätig sind, ein weitgehend flächendeckendes Zustellservice/ 
Zustellpunkte anbieten und über den Transport hinaus Logistikleistungen erbringen 
(Sortieren), werden eine Anmeldung abzugeben haben. 


